
   
 
 
 
 
 
 
 
 

BVVP • WÜRTTEMBERGISCHE STRASSE 31 • 10707 BERLIN 
 

 

VORSTAND 

 

VORSITZENDER 

Dipl.-Psych. Mag. rer. nat.  

Mathias Heinicke,  

Psychologischer Psychotherapeut 

 

VORSITZENDE 

Dr. med. Gerhild Rausch-Riedel, 

Fachärztin für Psychiatrie und  

Psychotherapie 

 

STELLV. VORSITZENDE 

Dipl.-Psych. Ulrike Böker 

Psychologische Psychotherapeutin 

 

STELLV. VORSITZENDER 

Dr. phil. Bernd Aschenbrenner 

Kinder- und Jugendlichen Psycho-

therapeut 

 

Dr. med. Bettina van Ackern 

Dipl.-Psych. Rainer Cebulla 

Martin van Ackern 

 

 

Vorstandsbeauftragte 

Ariadne Sartorius 

 

KONTAKT 
 

bvvp Bundesgeschäftsstelle 

Württembergische Straße 31 

10707 Berlin 
 

Telefon 030 88725954 

Telefax 030 88725953  

bvvp@bvvp.de 

www.bvvp.de 

 

BANKVERBINDUNG 
 

Berliner Volksbank eG 

IBAN: 

DE69100900002525400002 

BIC: BEVODEBB 

 

Gläubiger-ID 

DE77ZZZ00000671763 

 

Kurzstellungnahme des Bundesverbands der Vertragspsychothera-

peuten (bvvp)  

 

zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Gesetz zur Stärkung der 

Gesundheitsversorgung in der Kommune (Gesundheitsversor-

gungsstärkungsgesetz – GVSG) 

 

                                                                                                             13.11.2024  
 

Der Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten hat bereits in seinen 

Stellungnahmen vom 25.04.2024 und vom 11.06.2024 ausführlich die Vor-

schläge in den Regierungsentwürfen des GVSG gewürdigt. Anlässlich der 

Anhörung im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages möchten 

wir noch einmal in aller Kürze auf die aus unserer Sicht dringlichsten 

Punkte zur Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung einge-

hen.  

 

Vorangestellt sei die dringliche Bitte, das laufende Gesetzgebungsverfah-

ren noch im Jahr 2024 zum Abschluss zu bringen, damit die im Gesetz ent-

haltenen Verbesserungen für die Versorgung psychisch erkrankter Men-

schen zeitnah Anwendung finden können. 

 

Aus Sicht des bvvp sind folgende Aspekte des vorliegenden Entwurfes be-

sonders wichtig: 

 

Finanzierung der Weiterbildung der Fachpsychotherapeut*innen 

 

Es wurde bereits umfänglich und wiederholt auf die dringend notwendige 

gesetzliche Regelung der Finanzierung der Weiterbildung der zukünftigen 

Fachpsychotherapeut*innen hingewiesen. Ohne eine gesetzlich geregelte 

Finanzierung der Zusatzkosten wird es keine Fachpsychotherapeut*innen 

geben. Eine drohende Nichtversorgung von Menschen mit psychischen Er-

krankungen würde fahrlässig in Kauf genommen – neben der Tatsache, 

dass Tausende von approbieren Psychotherapeut*innen nach dem Studium ohne Perspek-

tive auf der Straße stünden und ihre Berufsausbildung nicht fortsetzen könnten. 
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Die Vergütung der Behandlungsleistungen deckt den im Rahmen der Weiterbildung entste-

henden finanziellen Mehrbedarf nicht, es ergibt sich bei den bislang vorgeschlagenen Rege-

lungen je Psychotherapeut*in in Weiterbildung und Vollzeitstelle eine Deckungslücke von 

monatlich ca. 2.700 Euro. 

 

Die bislang in § 75a Abs. 1-9 SGB V vorgesehene Regelung für die Förderung der Weiterbil-

dung für Hausärzte und grundversorgende Fachärzte ist für den psychotherapeutischen Be-

reich nicht realisierbar. Daher wird ein Modell für die psychotherapeutische Weiterbildung 

in Praxen vorgeschlagen, welches die Deckung des Finanzierungsbedarfs jeweils hälftig über 

die geleistete Patientenversorgung und über zusätzliche Finanzmittel vorsieht. 

 

Folgende Ergänzung des §75a SGB-V um einen Absatz 10 wird vorgeschlagen: 

 

“Für die psychotherapeutische Versorgung sind bundesweit bis zu 2.500 Weiterbildungsstel-

len zur Durchführung der ambulanten Weiterbildung in Betriebsstätten von zugelassenen 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und Medizinischen Versorgungszentren, da-

von 500 Weiterbildungsstellen für das Gebiet der Psychotherapie für Kinder und Jugendliche 

und 125 Weiterbildungsstellen für das Gebiet Neuropsychologischen Psychotherapie, zu fi-

nanzieren. Die Zählung der Stellen wird auf Basis von Vollzeitäquivalenten durchgeführt. Die 

Absätze 1 und 4 bis 8 gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass das Nähere über den Um-

fang und die Durchführung der Refinanzierung sämtlicher Weiterbildungskosten zwischen der 

Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen ver-

einbart wird.“ 

 

Um eine Weiterbildung in den Praxen zu ermöglichen, muss außerdem die Zulassungsver-

ordnung Ärzte geändert werden. Für die Praxen ist davon auszugehen, dass Psychothera-

peut*innen in Weiterbildung wöchentlich bis zu 20 Behandlungsstunden an Patient*innen 

erbringen können. Allerdings darf die Beschäftigung von Assistent*innen weder der Auf-

rechterhaltung einer übergroßen Praxis noch deren Ausweitung dienen (vgl. BSG, Urt. v. 

17.3.2010 – B 6 KA 13/09 R – zu § 32 Abs. 3 Satz 1 Ärzte-ZV); dies gilt trotz der extrabudgetä-

ren Vergütung eines Großteils der psychotherapeutischen Leistungen auch für die Fach-

gruppe der Psychotherapeut*innen. Damit wäre eine Anstellung von Psychotherapeut*in-

nen in Weiterbildung mit der zwingend notwendigen Abrechnung aller Behandlungsleistun-

gen nicht möglich. 

 

Der bvvp schlägt folgende Ergänzung in § 32 Abs. 3 der Zulassungsverordnung vor: 

 

Satz 3: „In den Fällen der Weiterbildung nach § 95c Absatz 1 Nummer 2 SGB V liegt kein Ver-

stoß gegen Satz 1 vor, wenn das Quartalszeitprofil der Leistungen des Weiterbildungsbefug-

ten nach Anhang 3 des Einheitlichen Bewertungsmaßstabs gemäß § 87 Absatz 2 des SGB V 

von 46.800 Minuten je Quartal zuzüglich 50 von Hundert eingehalten wird; bei Teilzeittätig-

keit wird das Quartalsprofil mit dem Faktor multipliziert, mit dem sie in der Bedarfsplanung 

berücksichtigt wird.“ 
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Auch in den zukünftigen Weiterbildungsambulanzen sind Regelungen für die Finanzierung 

der Deckungslücke gesetzlich festzulegen. Es ist zu begrüßen, dass der Kabinettentwurf nun 

eine entsprechende Änderung in § 120 Absatz 2 vorsieht, die die Weiterbildungsinstitute 

dort verankert und ihnen damit die Möglichkeit gibt, die Vergütung mit den Krankenkassen 

auf Landesebene direkt zu verhandeln. 

 

Der Entwurf sieht außerdem eine Ergänzung in § 120 Absatz 2 um folgende Passage vor: 

 

„Die Vergütung der ambulanten psychotherapeutischen Behandlung in den Weiterbildungs-

ambulanzen soll in Abstimmung mit Entgelten für vergleichbare Leistungen erfolgen; für die 

Bestimmung einer wirtschaftlichen Betriebsführung der Weiterbildungsambulanzen sind nur 

die Leistungen berücksichtigungsfähig, für die der Zulassungsausschuss eine Ermächtigung 

erteilt hat und die gegenüber Versicherten erbracht werden.“ 

 

Diese Regelung ist aus Sicht des bvvp unzureichend und sollte gestrichen werden. 

 

Stattdessen benötigt es folgende klarstellende Ergänzungen: 

 

„Die Ambulanzen der Weiterbildungsstätten erhalten eine Vergütung für die einzelnen Leis-

tungen, die in Abstimmung mit dem Inhalt der abrechnungsfähigen Leistungen nach dem ein-

heitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) gemäß § 87 Absatz 2 Satz 1 vereinbart werden. Die 

Vergütung muss eine im Krankenhaus übliche Entlohnung der Weiterbildungsteilnehmenden 

sowie die Refinanzierung aller verpflichtenden Weiterbildungsbestandteile (Theorie, Supervi-

sion und Selbsterfahrung) ermöglichen und ist auf der Grundlage eines angemessenen Anteils 

der Leistungszeit an der Arbeitszeit der Weiterbildungsteilnehmenden zu bestimmen, der 

über die gesamte Dauer der ambulanten Weiterbildung im Durchschnitt 50 Prozent nicht 

überschreiten darf.“ 

 

Bedarfsplanung 

 

Der bvvp begrüßt ausdrücklich die im § 101 SGB V angedachte gesonderte Beplanung von 

psychotherapeutisch tätige Ärzt*innen sowie Psychotherapeut*innen, die überwiegend oder 

ausschließlich Kinder und Jugendliche behandeln. Mit der eigenen Beplanung können die be-

sonderen Versorgungsbedürfnisse dieser Altersgruppen berücksichtigt werden. Dies betrifft 

sowohl die Tatsache, dass der Bedarf seit der COVID-19-Pandemie gestiegen ist und auch für 

lange Zeit hoch bleiben wird, als auch die Realität, dass angenommene Mitversorgungsef-

fekte nur begrenzt zum Tragen kommen. Vor allem Kindern, aber auch Jugendlichen ist es in 

aller Regel nicht möglich, Praxen weit entfernt von ihrem Wohnort aufzusuchen. Die Versor-

gung für diese Patient*innengruppe muss daher wohnortnäher gestaltet werden.  

 

Eine Quote für Ärztliche Psychotherapeut*innen sollte analog der Regelung für die Erwach-

senenpsychotherapie verpflichtend eingerichtet werden. Die bisherige gesetzliche Regelung 

hat sich bewährt und dazu geführt, dass in allen Bedarfsplanungsregionen psychotherapeu-



 

Nochmalige Stellungnahme des bvvp zum GVSG – vor Anhörung, November 2024 
 

 

tisch tätige Ärzt*innen an der Versorgung zu einem entsprechend definierten Anteil mitwir-

ken können. Nun mag man einwenden, dass der Anteil psychotherapeutisch tätiger Ärzt*in-

nen für Kinder und Jugendliche im Vergleich zum Anteil beim Versorgungsangebot für Er-

wachsene aktuell deutlich niedriger ausfällt. Dem ist entgegenzuhalten, dass das Gesetz die 

Regelungen vom Versorgungsbedarf her denkt. Aus dieser Sicht ist der Erhalt der Ärztequote 

auch in diesen Altersgruppen dringend erforderlich, denn unstrittig ist, dass bei einem Teil 

psychisch erkrankter Kinder und Jugendlicher die spezifischen ärztlichen Kompetenzen psy-

chotherapeutisch tätiger Ärzt*innen in der Behandlung zwingend notwendig sind. Daher er-

scheint es geboten, überall dort, wo ein entsprechender Mindestversorgungsanteil von psy-

chotherapeutisch tätigen Ärzt*innen für Kinder und Jugendlichen nicht erreicht wird, nieder-

lassungswilligen Ärzt*innen die Möglichkeit zu geben, die Versorgungslücke zu schließen. 

Dort, wo diese in der psychotherapeutischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

noch fehlen, ist es zudem zwingend notwendig, den Bedarf gemäß den offenen Sitzen auszu-

weisen, womit auch deutlich gemacht wird, dass gegebenenfalls entsprechende Fördermaß-

nahmen erforderlich sind. Ein Versorgungsmangel im Bereich der psychotherapeutischen 

Versorgung durch psychotherapeutisch tätige Ärzt*innen muss also dort ausgewiesen wer-

den, wo er existiert, statt einen existenten Versorgungsmangel zum Maßstab zu nehmen, 

um auf dieser Grundlage die Bedarfe zu definieren. Das widerspricht der Intention des Ge-

setzes. 

 

Der bvvp schlägt deshalb vor, dass der § 101 wie folgt geändert wird: 

 

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt: „Psychotherapeutisch tätige Ärzte und 

Psychotherapeuten, die überwiegend oder ausschließlich Kinder und Jugendliche psychothe-

rapeutisch betreuen, bilden ab dem [einsetzen: Datum des ersten Tages des zwölften auf die 

Verkündung folgenden Kalendermonats] eine Arztgruppe im Sinne des Absatzes 2. Der allge-

meine bedarfsgerechte Versorgungsgrad ist für diese Arztgruppe erstmals zum Stand vom 

31. Dezember 2023 zu ermitteln. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat die neuen Verhält-

niszahlen bis zum [einsetzen: Datum des ersten Tages des sechsten auf die Verkündung fol-

genden Kalendermonats] zu beschließen. In den Richtlinien nach Absatz 1 ist sicherzustellen, 

dass mindestens ein Versorgungsanteil in Höhe von 25 Prozent der regional maßgeblichen 

Verhältniszahl den überwiegend oder ausschließlich psychotherapeutisch tätigen Ärzten vor-

behalten ist. Der Gemeinsame Bundesausschuss kann ihre Höhe aus Versorgungsgründen be-

darfsgerecht anpassen sowie innerhalb dieses Mindestversorgungsanteils weitere nach Fach-

gebieten differenzierte Mindestversorgungsanteile aus Versorgungsgründen vorsehen. Der 

Landesausschuss hat die Feststellungen nach § 103 Absatz 1 Satz 1 erstmals zum Stand vom 

[einsetzen: Datum des letzten Tages des elften auf die Verkündung folgenden Kalendermo-

nats] zu treffen.“ 

 

Die Forderung nach einem Erhalt der Quote erhebt der bvvp auch für die Ärztequote von 25 

Prozent in der Bedarfsplanung der psychotherapeutischen Versorgung für Erwachsene, de-

ren Flexibilisierung im Kabinettsentwurf angedacht ist. 

 

Die Änderung in § 101 Absatz 4 Satz 5:  
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„In den Richtlinien nach Absatz 1 ist sicherzustellen, dass ein Versorgungsanteil der regional 

maßgeblichen Verhältniszahl den überwiegend oder ausschließlich psychotherapeutisch täti-

gen Ärzten vorbehalten ist.“ ist somit zu streichen. 

 

Die ärztliche Expertise und die Möglichkeit, dass Medikamente verordnet werden können, 

ist bei vielen Patient*innen wichtig. Und auch hier besteht ein bedauernswerter Mangel an 

entsprechenden P-Fachärzt*innen, der deutlich ausgewiesen und dem dann mit entspre-

chenden Förderungsmaßnahmen begegnet werden muss. Zur Stärkung der Gesundheitsver-

sorgung, die das Gesetz namentlich intendiert, muss die Berufsgruppen- und damit die Be-

handlungsvielfalt insbesondere im ambulanten GKV-System gefördert, nicht gebremst wer-

den. 

 

Der bvvp fordert somit den Beibehalt des bisherigen Satz 5 in Absatzes 4 des § 101 SGB V. 

 

Der bvvp weist nochmals darauf hin, dass bereits im Kabinettsentwurf die im Koalitionsver-

trag festgelegte Überarbeitung der psychotherapeutischen Bedarfsplanung fehlt, um Warte-

zeiten auch für erwachsenen Patient*innen in ländlichen und strukturschwachen Gebieten 

zu reduzieren. Dies ist auch für das Ruhrgebiet erforderlich. Auch hier muss der Gemeinsame 

Bundesausschuss mit einer Prüfung und moderaten Nachbesserung beauftragt werden, 

denn auch hier werden Mitversorgungseffekte vielerorts überschätzt. So sind zum Beispiel 

nicht alle behandlungsbedürftigen Erwachsenen berufstätig und/oder mobil. 

 

Entbudgetierung 

 

Im Rahmen der derzeit geführten Diskussion zur Entbudgetierung des hausärztlichen Versor-

gungsbereichs wiederholt der bvvp seine Positionierung bezüglich der psychotherapeuti-

schen Leistungen. Die geplante Ausbudgetierung der Hausärzt*innen ist ein wichtiger erster 

Schritt der Neuordnung der Honorierung. Als zweiter Schritt muss aber zwingend die Ent-

budgetierung der Fachärzt*innen und der Psychotherapeut*innen folgen. Auch wenn die 

meisten Leistungen der Psychotherapie bereits extrabudgetär vergütet werden, fehlt bislang 

eine gesetzliche und damit dauerhafte und verlässliche extrabudgetäre Verortung. Von be-

sonderer Bedeutung sind hierbei die 10-minütigen Gesprächsziffern der Fachkapitel 21, 22 

und 23. Der Gesetzgeber hat immer wieder ein besonderes Interesse an der Versorgung von 

Menschen mit schweren und chronifizierten psychischen Erkrankungen formuliert. Doch da-

für stehen keine anderen Gebührenordnungspositionen als diese Gesprächsziffern zur Verfü-

gung. Gleiches gilt für niederschwellige Kriseninterventionen, für die auch die Gesprächszif-

fern verwendet werden müssen. Sie werden im Einheitlichen Bewertungsmaßstab EBM 

deutlich schlechter bewertet als die genehmigungspflichtige Psychotherapie. Wenn dann 

noch eine zum Teil erhebliche Quotierung durch die Kassenärztlichen Vereinigungen erfolgt, 

dann ist keine wirtschaftliche Leistungserbringung mehr möglich. Durch eine gesetzlich fest-

gelegte extrabudgetäre Vergütung wäre dieses Problem akzeptabel gelöst. Erfreulich wäre 

außerdem, wenn der Gesetzgeber eine Erhöhung der Obergrenze bei der Ansetzung der Zif-

fern von derzeit maximal 15-mal pro Behandlungsfall auf maximal 30-mal anregen würde, 
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die dann im EBM umgesetzt werden müsste. Damit könnten Krisen, in die diese schwer kran-

ken Menschen häufig geraten, zuverlässig im benötigten Umfang ambulant, zeitnah, nieder-

schwellig und bürokratiearm durch die vorhandenen Strukturen abgefangen werden. 

 

Gerade Patient*innen mit schwieriger Prognose wie zum Beispiel bei einer Suchterkrankung 

werden über diese Gesprächsleistungen versorgt, weil für eine Richtlinienpsychotherapie 

(EBM Kap. 35) keine Indikation gegeben ist. Die schlechtere Vergütung der Fachkapitelleis-

tungen 21, 22 und 23 ist also eine Schlechterstellung der Kolleg*innen, die sich dieser beson-

ders herausfordernden Patient*innengruppe zuwenden wollen. Es fehlt ein Anreiz, Pati-

ent*innen mit schweren und chronischen psychischen Erkrankungen, vor allem Menschen 

mit einer Suchterkrankung, psychotherapeutisch zu versorgen. Hilfsweise sollte die extra-

budgetäre Vergütung zumindest aller psychotherapeutischen Gesprächsziffern des Kapitels 

35 und der Gesprächsziffern der Fachkapitel 21, 22 und 23 in §87a, Absatz 3 SGB V verankert 

werden. Zudem weist der bvvp darauf hin, dass für die Versorgung der Menschen mit schwe-

ren psychischen Erkrankungen, die in aller Regel eine Medikation benötigen und nicht in al-

len Fällen für eine Psychotherapie geeignet sind, zwingend eine ausreichende psychiatrische 

und auch psychosomatische ambulante und stationäre Versorgung zur Verfügung stehen 

muss. Der Nachwuchs in diesen Facharztgruppen ist gering. Hierfür bedarf es der Schaffung 

besonderer Förderprogramme, die bereits im Studium ansetzen. Außerdem müssen die 

Fachärzt*innen für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie zwingend in die Gruppe 

der mittels § 75a geförderten grundversorgenden Facharztgruppen aufgenommen werden, 

und zwar durch eine verbindliche Vorgabe auf Bundesebene. 
  


